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Expansion und permanente leistungssteige
rung haben die SozIalversicherung nicht nUr 
in außerordentlich beunruhigende Finanzie
rungsprobleme verstrickr. sondern sie werfen 
vor allem auch die Frage n .. ch den legitima
rionsgrundlagen der Einrichtung -Sozialver
sicherung- als solcher auf. mit denen die so
ziale Sicherung i,. der heutigen Gesellschaft 
immer weitere Bereiche der individuellen 
Existem. durchdringe (5. J). Die zentrale 
Fr~gc, der Hase in seiner H~bilirationsschrift 
nachgeht. ist, wodurch ein solches Wachsrum 
öffentlich institutionalisierter und auf unwi
derstehlichen RechlSzwang gestützter Vor
sorgeeinrichtungen gerechrferrigt ise (S.2). 
Daß Sozialversicherung Versicherung und 
niche nur eine Einnchtllng zur Verteilung 
wohlfahrtsslaadicher Gratilibtionen ist. 
scheint nach Hase zuletzt in Vergessenheir 
geraten zu sein (S.2). Die »Erwerbst~tigen
versichcru ng« ist, inder sozialpolirischen 
Programmatik und ein Stück weit auch in 
der $ozialrechllichen Realirät. Hase zufolgc 
zu einer Art sozialer Sicherung für alle, einer 
Sicherung .des Staatsbürgerso umgeformt 
worden (S. }). In der Sanierung der sozialen 
Vorsorgesysteme wird. quer durch die sozia
len Gruppierungen und die politischen Par
teien. eine der vordringlichsten Aufgaben ge
sehen; für die Beilragspflichtigen werden die 
Lasten zu schwer. die das Sozialversiche
rungsrecht auferlegt; zugleich werden die 
Voneile z",eifclh~ft, die das Sozialversiche
rungsverhältnis erschließt: Dieses erscheint 

zunehmend als Fessel. die eine Nuezung ef
fektiverer und preiswerterer Absieherungs
möglichkeiten innerhalb des privaten Sektors 

verhindert (5. 3). H~e siehe hier einen erheb
lichen Nachholbedarf in der rechtswissen
schafdiehen Diskussion der damit aufgewor
fenen Fr'3ge nach dem verfassungsrechtlich 
zulässigen Umfang der Sozialver~icherung 
als Zwangsversieherungssystem. Ausgangs
punkr für die Uberlegungen Hascs ist, daß 
für die vorherrschende Au(fassung die Sozial
versicherung eine rechtliche Gesealrung ise, 
die von den heiden gegenläufigen Grundprin
zipien des Vcrsiehcrungsprinzips und des so
zialen Ausgleichs beherrscht wird (5. s). Hase 
steckt sieh das Ziel herauszuarbeiten, d~ß die 
Sozialversicherung als solche, in ihren durch 
das Versicherungsprinzip wie in den durch 
den sOJ.ialen Ausgleich bestimmten Rege
lungszusammenhangen, ~Is Versicherung be· 
griHen werden muß. die in jeder Hinsichl 
eigenständig iSl, mit der Privatversicherung 
also weder den Ausgangspunkt teilt noch 
durch gemeinsame Prinzipien verbunden ist 
(S.6). 
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel. Im 
ersten Kapilel stc\1t Hase die Stellung der 
Sozialversicherung L'.wischen Privarversiche
rung und öffentlicher Fürsorge und Vorsorge 
d~r. Nach Hase findet die Sozialversicherung 
ihrc Rechtfertigung erst im Versagen des 
Marktes und in Begrenzungen derjenigen Ab
sicherungsmöglichkeiten, über die der Ein
zelne in der Privatrechtsordnung verfügt. 
Mit ihrem Regelwerk und ihrer Funktions
weise präsentiert sich die Sozialversicherung 
als Ahernarivc zu den Mcch~nismen des 
Marktes: Einkommensdilfercnzen werden. 
so das vorherrschende Verständnis. durch 
Vorkehrungen des sozialen Ausgleichs relati
viert, Einschränkungen individueller Lei
stungs- oder Vorsorgcfähigkei t durch ci ne 
Vielzahl ~ehr unterschiedlicher Vorkehrun
gen kompensiert (S. 16). Sozialversicherung 
wird als ein Sicherungstyp verstanden, in 
dem Elemente der Priv~tversicherung und 
des M~rktes mil solchen einer wohlfahns-
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staallichen Fürsorge verschmelzen, in dem 
die ersteren durch letztere wesenelich modifi
ziert worden sind (S. 18). Es feblt Hase zu

folge bisher an theorelischen Ansiilzen, mit 

denen ~uch die Vtrsicbnungsqualität der so

zialen Vorsorge als Spezifikum diese-r Siche
rungscinrichrung zu begreifen ist, mit denen 
deren Eigenart also nicht bloß aus sozialen 
Elemenren erklärt wird, die die Privatversi

cherung modifizieren (S. 17). An die Stelle des 
auf die Vertragsform fixierten juristischen 

Versichenlflgsbegrifis ist für Hase ein funk
tionales Verständ nis der Einrichtung Versi

cherung getreten, das wiederum im Kern 
durch ökonomische Kategorien strukluriert 
wird (S. 40). Schon aus grundsätzlichen me
thodischen Gesichtspunkten ist es für ihn 

aber nicht erlaubt, Rechtsbegriffe aus ökono
mischen, sozialwissensch.ftlichen, psycholo

gischen usw. Bcslimmungen herzuleiten 
(S. 40 f.). Daß solche Definitionsansälze -
für Hase fälsehlieherweise - in der Debme 
über die Sozialversicheru ng das Feld beherr

schen, ist der für die Fragestellung dieser Ar

beil entscheidende Gesichtspunkt (S. 42). 

Hase gesteht ein, daß für ihn in gewissem 
Sinne diese herrschende Betrachtungsweise 
nicht verkehn ist, denn auch im Rahmen 
der Sozialversicherung werden individuelle 

Risiken durch die Zusammenfassung gleich
anig Bedrohter zu berechenbaren Größen 

(S.4) . Aber das, was die AufgabensteIlung 
der So'Z.ialversichcrung in ihrer Spezi fik be
slimmr, was dieser vor allem auch in der 
rechtlichen Perspektive das Gepräge gibt, 
kommt für Hasc in solchen begrifflichen Ab

leitungen überhaupt nicht vor, und es ist ihm 
zufolge auch nicht zu erfassen, indem einem

durch das Modell der Privatversicherung 
gepr~gten - Versicherungselemem weitere 

Komponenten (Fursorge, Versorgung) hinzu

gefUgt werden (S. 44)' 

In diesem Kontext lotet Hase in einem ersren 
Zugriff - dieser Aspekt wird im weiteren 
Fongang der Untersuchung noch mehrfach 

aufgegriffen und spezifizien - den Gehalt der 
verfassungsrechtlichen Vorsorgefreiheit des 
Art.2 [ GG aus: Wer durch geserzliche An
ordnung als Versicherter in die Sozialversi
cherung einbezogen wird, ist bereits in seiner 

Wahl- und Entscheidungsfreiheit betroffen; 
solche Beeinträchtigungen müssen aber im
mer, gemessen an den mit den jeweiligen Re
gelungen verfolgten Zielen, geeignet, erfor
derlich und angemessen sein: die Begrenzun

gen, die sich daraus für das Sozialversiche-

rungsrecht ergeben, sind für Hase allerdings 

in Rechtsprechung und Liccratur bislang hiiu

fig nicht deutlich genug gesehen worden 
(S. So f.). Bci freiheitsbeschdnkcnden Rege

lungen, die er auf der Grundlage der Gesetz

gebungskompetenz des Art . 74 I Nr. 12 GG 
(~ ... Sozialversicherung . . . «) realisiert, ist der 

Gesetzgeber letztlich immer nur durch das 
[fl(cr~sse der betroffenen Versicherten legiti

miert; er muß, wenn er im sozialen Bcreich 

andere Zwecke verfolgt, Gestaltungen finden. 

durch die nicht allein die Bcitragsuhler der 
Sozialversicherung belastet werden (S.54). 

Dem Einzelnen sollen durch den EingriH in 
die Vorsorgefreiheit VorsorgemögJichkeic(n 

eröffnct werden, Gnmdrechtsbeschränkung 
darf hier nie - dies ist eine grundrechtsdog
matische Kernaus$age Hases - etwas anderes 

als ein M;ue! der Grundrechtsausgestaltung 
sein (S. 56). Es ist demnach für Hase der pa
radoxe und nur bei slrikler B~grenzung auf 
einen sehr genau definierten Anwendungsbe
reich erträgliche Gedanke eines Freiheitsge
winns durch Fre;heitsbeschrankung, der im 

Sozialversicherungsrecht Realität geworden 

ist (S . 56). Von einem Freiheitszugcwinn (ci
ner Verbesserung der Bedingungen indi,'i
dueller Persön lichkeitsemfahung) durch So
zialversicherungsrccht kan n nach Hase aber 

nur die Rede sein, wenn der Einzelne durch 
das Versicherungsverhältnis wirklich Absi

cherungsmöglichkeiten erhält, die für ihn in
nerhalb der Priv3trcchtsordnung unerreich
bar sind: Nur soweit dies der Fall ist, kann 
die Einschränkung individueller Vorsorge
freiheit 3)S erforderlich gerechtfertigt werden 

(S. 56). Diese Übcrlegungen führen Hase zu 
einem juristischen Verstandnls der Soz.ialver
sicherung, das andere, nämlich schärfere Ak
zeJl\e als die seit Jahrzehnten in Rechtspre

cltu ng und Literatur vorherrschende Mei
nung setzt. Das Verbot des Ausgreifens auf 
Belange der Vorsorge, dcnen der Einzelne 

selbst Rechnung tragen kann, ist für Hase 
von der Lehre und mehr noch der Rechtspre
chung inder Vergangenheit nicht sehr ernSt 

genommen worden (S. 70)' 
In den Kapiteln 2 und J untersuchl Hase das 

versicheru ngscechnischc Aqu ivalenzprinzip 
und - anhand vieler einfachgesetzlicher Bei

spiele (5. tI 3-14 s) -, wie BeitragspJliehten 
und LeisLUngsanrechte im Sozialversiche
rungsrecht einander zugeordnet sind; die 

Haupllhese, die Hase hier herausarbeitct, 

ist, daß sich das Versicherungsprinzip nicht 
aus einem der Sphäre der Privarversicbe.rung 
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entstammenden Äquivalen7.prinzip herleiten 

läßt, wie dies die Literarur zumeist rut. 

Im vienen Kapitel untersucht Hase die ver
fassungsnonnativen Dimensionen des Versi

cherungsprinzips. Auch hier macht Hase 
deutlich, daß cr die verfassungspolil ische 
Ausrichtung und Entwicklung der Sozialver

sicherung in den letzten Jahren und J ahrzchn
ten für z. T. bedenklich erachtet: Zwar sind 
die Schwierigkeiten, denen die soziale Siche

rung heute gegenübersteht (W:tndel des A 1-
tersaufbaus der Bevölkcrung, UmsU"Ukrune
rungen in der Arbeilswelt ctc.) nur zu einem 
Teil den Systemen selbst anzulasten, die So
zialversicherung schei nI aber die Bcwahigung 
der Probleme insofern zu erschweren, als sie 

insbesondere die Grenzen, die jedweder Ri· 
sikovorsorge vorgegeben sind, nicht (hinrei
chend) erlaßt (hat). Bei günstigen wirtschaft

lichen und sozialen Rahmcnbedingullgen ge· 
rär aus dem Blick, welche Zwänge und Ge

fahren den enormen Möglichkeiten gegen
übef5tehen, d ie d~s auf staatlichem Rechts
zwang beruhcnde Um lagefinanzierungsver

fahren eröffnet; solange die Wimchaft pros
perien, die Arbcitseinküllfte steigen und neue 
Beitragszahlergruppen belastet werden kön
nen, tendien der politische Prozeß erfah
rungsgemäß stark zu eiller Ausweitung und 

Optimierung der Leistungen (S. 147). Die mit 
der Erhebung neuer und höherer Sozialver

sicherungsabpben zwangsläufig verknüpften 
- möglicherweise aber erst nach Jahnehntcn 

einzulösenden - Vcrpflichrullgen werden 
ebenso vemachlässigt wie die ungünstigeren 
Verhältnisse, die sich mit Sicherheit irgend

wann einstellen werden (S. 147 L). Die heutige 
Situation der Sozialversicheru ng selbst wirft 
demIlach in 311er Schärfe die Fragen auf, was 

die Versicherungsuäger den Versicherten. die 
als Beitr~gzahler an der Finanzierung der Ver
sichcrungslcistungcn beteiligt (gewesen) sind, 
unter allen Umständen schuldig silld, wo da

her auch Grenzen verlaufen, die bei jedweder 
Aballderung der für d:lS Versicherungsver

hälmis maßgebenden Bestimmungen respek

tiert werden müssen (S. 149). Genau dies aber 
silld {ur Hase die Fragen n<\ch der Geltung 

und dem Gehalt des Versicherungsprinzips in 

der SoziJlversicherung. Hase anerkennt eine 

verfassungsnormative Dimension des Versi
eherungsprinzi ps nach drei Richtungen und 

versucht, sie auch zu konkretisieren: Erstens 
ist Sozialversicherungsrecht - dies leitet Hase 

aus Art. 74 I Nr. 12, Art. 2 I, Art. > I GG ab 
(s. 162) -, bei aller Vielfalt der gesetzlichen 

Gestaltungsmöglichkeiten. immer dadurch 

gekennzeichnet, daß seine Regelungen sich 
in Beilfagspflichlen und Leistungsbcrechti

gungen niederschlagen, die durch ein konkre
tes Versicherungsverhältnis mite; nander ver

knüpft sind. Alle Begünstigungen müssen po
tentiell für jeden von ihnen vorteilhaft sein, 

jeder muß, wenn die entsprechenden Voraus

setzu ngen erfüllt sind, alles erh;)'] ten können, 

was der Beicragsbelasrung in den leistungs
rechtlichen Bestimmungen gege.nübeQ;estel!t 
ist (S. 16)). Zweitens müssen die Sozialver

sicherten Leisrungen desjenigen Typus erhll
ten könnell, den dJS Recht vorgegeben hat, 
Ulller dessen HelTSchaft die für sie bestimmtc 
Vorsorge geleistet worden ist (oder noch ge
leistet wird). DrillertS schließlich müssen 

auch die nJch dem Eintritt des Versicherungs
falles gegebellen Leiscungsberechtigungen in 
gewissen Grenzen rechtlich gesich.ert s~in 

(S. 162). Der Gesetzgeber dnrf lIach. Hase An
spruche lIieht in ihrer Eigenart negieren, er 
darf sie nicht durch Abwandlung des für sie 
maßgebenden Regdwerh in ihrer Typiziut 

verändern, soweit dies für die Berechtigten 
n~chleilige Wirkungen hättc; er ist also auch 
in dieser Hi nsicht dem letztlich bereits aus 
dem KompetenzbL'"griH .Sozialversicherung« 
in Art. 74 I Nr. 1 l GG zu e.rsehließelldell Ge

bOL unlerworfell, die Kohärenz der rechtli

chen Rcgelungsclcmeme zu gewährleisten, 
die im einzelnen Versieherungs- und Lei· 
stungsverhältnis wirksam werden (S.l3S). 

Im fünftcn Kapitel behandelt Hase den sozia
len Ausgleich in der Sozialversicherung. Ins
gesamt bleibt für Hase das Bild des sozialcn 
Ausgleichs in der juristischen Debatte ähnlich 

diffus wie das des Ver~icherungsprinzips; 

auch hier kritisiert er, daß die BegriffkHrung 
herkömmlich falschlic.herweise von 6kono
mischen Denkkatcgorien bcstimmt wird 
(S. 254). H:tse ruckt hierbei die Frage in den 

Mittelpunkt, wie cs überhaupt zu erklären 
und zu rechtfertigen ist, daß im Rahmen 

und aus den Mitteln der Sozialversicherung 
bestimmte Vorsorgedefizite der Versicherten 

aufgefangen, Sicherungsbelangen ihrer AlIge
hörigeIl Rechnung getragen ulld, in einem 

besehcidellen Umfang, Anspruchc niedrig
verdienender Versicherter aufgestockt wer

den (S. 289). Der Erklaru ng bedarf für ihn 
insbesondere, warum es Sache dcr Sozial

versicherung (und damit der jeweils in An
spruch genommenen Beitragszahler) ist, fii r 

die jeweil igen Schwierigkeiten einzustehen 
(S.289 f.). Nach Hase gelingt die.e Erklärung 
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- so:.:ialer Ausgleich ist aus der Aufgabenstd
lung der So:.:ialvcrsicherung zU erklären, seine 

Begünstigungen als spezielle Voneile ihrer 
Versicherten zu identifizieren (5. 301). 

D~s sechste Kapitel überschreibt Hase mit 

dem Titel " lmfasseYlder sozialer Ausgleich« 
und führt damit einen neuen Begriff in die 
Sozialrechtsdogmllik ein. Nach H:ue ist 
beim umfassenden so:.:ialen Ausgleich das ge
samte sozialrechtliche Regdungswerk auf die 

Problematik der Vorso~eschwäche der Ver
siche"cn zentriert: Diese erscheint hier als 
ubiquitO:re Bedrohung, der zU wehren Auf

gabe der Sozialversicherung ist (5.335). Von 
eiller solchen Perspektive iSI nach Hase das 
Krankenversicherungsrecht übcrw iegend, 
das ~f1cgeversicherungsrecht vollständig be
stimml; .umfassender" sozialer Ausgleich ist 
durch das Regclungsmuster .gleicher An
spruch trOtz einkommenslbhangiger Bei
tragsbelasrung" charakterisien, wobei die 
Anspruche jeweils auf N3turallc isrungen 
oder auE Gcldleistu ngen gerichtel sind, die 

an deren Stelle treten (S. 335). Die Besonder
heit des »umfassenden- sozi31en Ausgleichs 
iH nach Hase darin zu sehen, d~ß er dem Maß 

der Eigenvorsorge jeden Einfluß auf das Lei
sl1.lngsrechl, dem Ausmaß der Risikobcla
srung jeden Einfluß auf die Beitngshöhe 
nimmt. Dcr Einzelne hat., wo der umfassende 

soziale Ausgleich regier!. mit der Begründung 
des Versicherungsverhiilmisses immer schon 
die innerhalb des Systems denkbare leislUngs

rechtliche Op!imalposition erreicht (S. 336). 
Damit eröHnet der umfassende sozi .:de Aus
gleich vielen Versicherten die Möglichkeit, 
Versicherungsschutz bei einer Kostenbela
srung weit unter derjenigen zu erlangen, die 

sie inder Priv3cversicheru ng zu trage n hätten . 
Die entscheidende Frage für Hase ist, ob im 
Lichte des Grundrechts 3US An. 1 I GG ein 

Ausgleich dieser Reichweite denen gegenü ber 
als erforderlich zU legitimieren ist, die von 
den mit seiner Realisierung zw~ngsläufig ver
bundenen RechLScingTiffen und finanziellen 
Bel~stungen belfoHen sind; die Frage kann 
für Hase nur verneint werden (5.346). Es 

muß nämlich Gesichtspunkte geben, w3rum 
der öffentlich organisierten Vorsorge einer 
innerhalb der Priv:urechcsordnung ansetzen
den Form der Problembearbeitung gegenüber 
der Vorzug gegeben wird - warum diese im 

Vergleich mit jener ~Js die .besse(e~. »sinn

vollcre~ Lösung erscheint: Eine rigo rose Be
schrankungdes Regelungszugriffs der Sozial
versicherung in diesem Bereich ist nach Hase 

verf;lssungsrechdich geboten (5. 349)· Auch 

hier betont cr wiederum die Reichweite vOn 

Art . lIGG(S.)p). 
Das siebte Kapitel widmet Hase der unechten 

Sozdversicherung. Neben der unechten Un

fallversicherung - als bekanntester und klas 
sischer Fall eier unechlen Versicherung - zählt 
Hase auch die Anrechnung von Kindererzie

hungszeilen im Rentenversicherungsreeht 

(S. 375-)79) und die Absicherung der Pflege
personen (5.379-382) systematisch zur un
echten Sozialversicherung. Das ~Unechte« 

an der Anrechnung von Kindererziehungs
zeiten im Rentenversicherungsrechl ist nach 

Hase im wesentlichen nur noch an spe7.iel
Icn Finan7.ierung5vorschriften zu erkennen 
(S. 375). Hase erscheint die unecllle Sozialver
sicherung als ein verfehher und auf unüber
windliche verfassungsrechtliche Probleme 
stoßender Versuch, 11 icht erwerbslätige Per
sonen innerhalb der ols Sicherungsform Er
werbstätiger spezifizienen sozilien Vorsor
gesysteme mit Erwerbstätigen gleichzustellen 
(5. )82). So darf noch H.lSC - wie bei der un
echten Ullfallversicherung geschehen - die 
Kompccenzmaterie .Sozialversicherung. in 

An. . 74 1 Nr. II GG für solche Vorschrihen 
nicht in Anspruch genommen werden. Dane
ben sicht Hase auch durchgreifel1de grund

rechtliche Probleme im Hinblick J.~f Art. 1 I, 

3 rund '4 GG (5. )84-391). 
Hase hae sich in seiner Schrift einerThematik 

angenommen, die schon seit längerer Zeit 
einer so grundsätzlich angelegten Untersu
chung bedurft hällc. Mit du Frage nach den 
verfassungsreehtl ichen Grenzen der Sozi~l
versiehe ru ng u nd in~besondere deren Versi

cherungspflicht, die für den Bürger immer 
häufiger als ein ~Iästiger Zwangsbeg!uk

kungsapparat. erscheint. dcr individuelle 
Disposilionsfrciheitcn und -möglichkeiten 
einengt , ist ein rechts- und verfassungspoliti
sches Thema ersten Ranges angCjiproehen. 

Hase sieht die Reichweite der Regelungsbe
reiche der Sozialversicherung insgesamt als 

aus dem Ruder gelaufen an; durchgehende 
These iSl., daß die Sozialversicherung viele 
Dinge (in einer Weise) regele. die (so) nicht 
mehr zu ihren grundgesetzlichen Aufgaben 
gehören bzw. häufig grundrechdich bedenk
lich sind. Bei vielen Fragestellungen verläßt 
Hase ausgetretene Pfade und stellt sich - ent

sprechend seinem Anliegen, das Wesen und 

die verfassungsrechtlichen Grundlagen des 
Sozi~lversich~rungsrechts an der We nde 
zum d ri ttcn Jahnausend neu hcrauszuarbei-
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ten - häufig gegen verbreitere Ansieh[en (so 
l';. B., daß er für die unechte Unfallversiche

rung durchgreifende Probleme hinsichtlich 
der Gesetzgebungskompecenz und auch viele 

grundrechtliche Probleme sieht - S. 384 H. -
oder daß er den "umfassenden- sozialen Aus

gleich als (vermeintlich?) eigene Kategorie 

herausarbeitet - S. J3 5 H.). 
So nchtig in der Gesam[rendenz die Kri[ik am 
• Wildwuchs der Sozialversicherung. ist und 
so gero man ihr daher im Grundsa[z geneigt 

ist zuzusti mmen, so sehr laden Slcichwoh 1 die 
einzelnen Thesen, zu denen Hase gelangt, so

wohl was die Herleitung als auch d~s Ergeb
nis anbebngt, zur kritischen Ause;n.1ndcrse[
zung ein: Die gesamte argumentatorische 
Grundanlage der Arbeit ist sehr (man könnte 
last sagen: liberalistisch) VOn der Vorsorge
freiheit in An.2 1 GG besrimmt. Wie er

wahnt, iiberprüft Hase viele sozialversiche
ru ngsrechtliche Regelungstechniken an hand 
vOn An.l 1 GG und kommt - imo'weiL in 
der Regel gUt nachvollziehbar und zutreffend 
- dazu, d~ß dic-sc vcrf~ssungsrechtlich proble

matisch sein könnten. Was man aber biswei
len vermißt, ist die Ei nbeziehung anderer ver

la5sungsrechclicher No,.men - insbesondere 
des Sozialseaalsprinzips - in die Argumenta
tion. Wenn Hase beispielsweise die Reich
weire des nach ihm sog .• umfassenden. so

zialen Ausgleichs im Hinblick auf An. 1 I GG 
krilisien und exemplarisch fur das Kranken

versicherungsrecht ausfühn, SlaU der Ge
währleisrung eines umhssenden Knnkenver
sicherungsschueZfs auch fur solcht·, die nur 
geringe Beitrige entrichten, könnee man sich 
eine Krankenversicherung vorstellen, in der 
nur noch ein - wie auch immer noch näher zu 
umreißender - Mindesrsundard gew~hrlei

s[el wird (vgl. S.350ff.), dann drängl sich 
schon die Frage auf, ob eine solche Bevor
teilung .kleiner« Beilragszahler nicht tiber 

An.lo J GG (Sozialstamsprinzip) verbs

sungsrcchtlich gerechtfertigt werden kann 
oder ob eine solche Bcvorteilung nicht gar 

(ve,.fassungspolilisch oder gar -rechtlich?) 
zu fordern ist. 
Überhaupt findet das Sozialstaatsgebot bei 

Hase insgesamt nur sehr zuriickhahend Ein

gang in die Argumentation. Zu Beginn (S. 9) 
bemerkt er, daß dem SozialstaalsgebOl in der 
Untersuchung keine systemalischen Ausar
beirungen gewidmC1 sind, daß es aber doch 

in der Argumentation thematisch prisenr sei. 

Diese Präsenz hält sich allerdings in Grenzen. 

\Vhs man vor allem vermißt, ist die Heraus-

arbeitung der möglichen Stoßrichrung(en) 
des SozialslaalSprinzips (auch) auf die 
GrundrechLSpriifungen, Nach herrschender 

Doktrin kann das Sozialstaatsprinzip ein ei

nen Grundrechtseingriff rechtfertigender To

pos sein - mithin ein Verfassungsguf, das den 

gesetzgeberischen Handlungsspidraum er

wei lern kan n. Insofern könnten sich auch 
im Hinblick auf An. 2 I GG andere Ergeb

nisse ergeben. 
Bei ci ner U nlersuchung, die sich ci nem gesell

schaftspolitisch so brisanten l1"ma annimmt 
wic die von Hase, ist haufi g eine Gratwan
derung von verlusungspolitischer und ver

Cassu ngsrechrl icher A rgu mentat ion gegeben. 
Hase leitet Ergebnisse ab, die a 1s verfassungs
recht liehe proklamien werden, bei denen sich 
bei m Leser aber eher - insbesondere au fgrund 

ihrer Begriindungshcrleil ung - der Charakter 
verfassungspoli [iseher Erkenntnisse au f
drängt. Dies i si nicht zu letzt auch i m ~rgu
mcntatorischen Duktus der Arbeit bcgnin
deI: Die Darstcllung iSI h~ufig weit ausholend 
und - dem Grund~nliegen der Arbeit entspre

chend - über weite Passagen sehr abstrakt 

gehahen, Es gibt gewiß, z. T. auch längere, 
Passagen, in denen der Autor sozial vers iche
rungsreclllliche Regelungs[ypen und -tedmi
kerl sehr ansch~ulich und ausführlich anhand 

der einfachgesetzlichen Rechtslage verdeul

licht (so z. B. S. 113-144 oder S.267-187), 
aber diese stehen nicht immer in enger argu

ment:aorischer Verknüpfung mil den sodann 
gefundenen verl assungsrechllichen Ergebnis
sen. Excmpllrisch kann m~n hicr die Ausfüh
rungen zu der Frage anfUhren, ob durch die 
Sozialversicherung auch ein bestimmles Lei
smngsniveau gewahrleislet wird (S. 240 ff.): 

Wie ausgefühn, komme Hase. hier zu dem 
Ergebnis, daß sich u. 'l. aus der begrenzten 
Aufgabens[ellung der Sozialversicherung er

gebe, daß eine Absenkung des Leistungsni
veaus der Sozialversicherung in der Zukunft 

geboten sei. Die dogmalische Untermaue
rung dieser Erkenntnis iSI sehr rudimentär, 
und die Ausführungen haben hitT mehr ver
fassungs- und rechtspolitische Züge. 
Von diesen Kri likpunkten abgesehen, ist es 

Hase gelungen, eine (längst f~llige) Untersu
chung vorzulegen, die dem verfa5sungsrecht
lichen Wesen und den verfassungsrechdichen 
Grenzen des Sozialversicherungsrech [5 auf 
den Grund geht. Mi[ den z. T. provozierenden 

Thesen hat die Arbeit das Argumentations
arsenal für die künftige sozialpolitische, so

zial- und verfassungsreehtl iche DebaICe um 
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die Zukunfr des Sozi.lsra~les erhebl ich erwci

rerI. Nichr zulerzl deshalb ist der Arbeit eine 

J".'lsche und breite Beachtung zu wünschen. 

Timo HebeIer 

ChriUMn Rol!., Das VeY5icherungsprin2ip im 
SozittJveY5;cherungsrecht, München (c. H. 
Beck, Schriften des lmlilim F'T Arbeits- lind 
WiTlschtt!tsrecht der Univer;;tiit 21/ Köln, Bd. 
84) .2000, 618 Seiten, DM 164,80 

Rolfs hat sich mit seiner Habilimionsschrifl 

das Ziel gesetzt, ausgehend von den europa

und v~rhssungsrechdichen Grundlagen die 

ordnungspol ili sehen Grundsatzemse heidun

gen, die Vcrsicherungslechnik der Sozialver

sicherung und exemplarisch Einzelfragen JUS 
den verschiedenen Versicherungszweigen ~uf 

ihre versicherungsdogmatisehe Konsistenz 

und das Sozialvcrsieherungsrechl auf über

einstimmende lJ".'lgende Strukrurprinzipien 

hin zu untersuchen und P:lJ'~lIelen, aber 

auch ~'''5ensverschiedenhcitcn mit dem Pri

v3tvcrsichcrungsrecht herauszuarbeiten (Vor

wort und S. 2). 

Die Arbeit iSI in fünf Teile umerglicden. Im 

ersten Teil (oGrundlegung d ) gibl Rolfs einen 

historischen Abriß über die historische Ent

wicklung der Versicherungsordnung In 

DeutSchl:md und untersucht Schniupunkle 

von Sozialvcrsichenlng und PrivatversIche

rung. 

Im zwejlen Teil "rbeitet Rolfs die europa- und 

verfassungsrechllichen Grundlagen des 50-
zialvcrsicherungsrcchls her.us und widmet 

hierbei sowohl der Bedeutung der VO 
(E\XIG) J 408/7' für die soziale Versicherung 

als auch der Bedeutung des europäisch~n 

\XIeubewerbsrechts für die Sozialversiche

rung breite Beachlung. Für Rolfs unterliegen 

die deutsche Kranken-, Renten-, Arbeitslo

sen- und Pflegeversicherung jedenfalls in den 

Kernbereichen ihrer A ufgabenwa hrnchmung 

nicht dem \XIcubewerbsrecht (S. 97). da sie im 
wesenrlichen nicht nach denselben Pri nzipicn 

wie die private Versicherungswiruch:UI ar

be;ten, sondern durch sozialen Ausgleich 
und Gedanken der Sölid.ri,ä, geprägt sind; 

er lrbeilCI ~ber insoweit problematische ein

zelne 1nstitute dN genannren SoziJlversichc

rungszweige heraus (S. 93-97) und sicht für 

die gesetzliche Unfallversicherung das \XIeu

bewerbsrecht als anwendbar an, erachtet sie 

aber lelzllich für europarecillSkonform 

(S. 9J~3). Bei den verlassungsr~chdichen 

Grundlagen widmel Rolfs der Gesclzgc

bungskompetenz des Bundes nach An.74 I 

Nr. 11 GG ( •... Sozialversicherung ein

schließlich der Arbeilslosenvcrsichcrung«) 

breile Beachtung und HbeitcI die markanten 

Merkmale des Begriffs . Sozialversicherung« 

heraus (U.3. daß die Sozialversicherung nur 

diejenigen Wechselfälle des Lebens abdeck" 

die mit der Verwendung der persönlichen Ar
beitskraft als Quelle des Familieneinkom

mens in Zusammenhang stehen; daß Sozial

vasicherung sich daher immer nur auf 

bestimmte Bevölkerungskreise erSlrecken 

kann; daß Sozialversicherung grundsälzlich 

Zw~ngsversicherung ist und Sozialversiche

rungsleislungen RechtSanspruchscnaraktcr 

haben; vgL S.99-11}). Breiten Raum räumt 
Rolfs auch der Eigentumsgarantie für sozial

versicherungsrechlliehe Ansprüche ein. Hier

bei folgl Rolfs nicht immer der herrschenden 

A nsichr, sondern en!Wick...!t interessante ei

genständige A nsälu; so sicht cr bei der -

äußers! umslrittenen und komplizicnen -

Fl';l.ge, WaS im Rentenreche genau durch 

An. 14 GG geschützt iSI (nur ein Anspruch 

dem Grunde nach, die Remendynamisierung, 

die sog. Rangslelle und gar ein bestimmtes 

Remcnleistungsniveau ?), die Methode du 

Berechnung des aktuellen Remenwertcs 

nach § 68 SG B vr als geschülzt ..,1 
(5. 161 f.). Ferner sind nach ihm auf $chu(l

bereiehsebene generell zwei Bestandteile ei

ner Renlenanw3ruchaft streng voneinander 

zu trennen, und der Teil der Anwartschafr, 

der auf staallicher Leistung beruhe, soll nicht 

von Art . 14 GG geschützt sein (5. ! 58 L). Bei 

An. } I GG erachtel Rol{, den Aspekt der 

Systemgcrechligkcil a\s für das Sozialversi

chcrungsrcchl bedeutSam und führt dies nä

her am Beispiel der Frage nach der Einkorn

mensanrechnung auf HintcrbliebeneJHemen 

aus (S. r8J-19I). 
Den drinen Tcll widmet Rol{s den gemein

samen Prinzipien der Sozialversicherungs

zweige. In einem ersun Schritl arbeitet Rolfs 

hier die ordnungspolilischen Grundlagen des 

Sozialversicherungsrechls her~us. Dabei geht 

er ausführlich auf die (äußersl diffizile) Pro

blematik nach der Klärung des Begriffs der 
.versicherungsfrcmden Leislungen« ein und 

entwickelt eIßen eigenen Losungsan$alz 

(5. 21 J). Es werden ferner das Uml:ageverfJh

ren oder das Kapitaldeckungsverfahren aJsdie 

Finanzierungsal!emativen fur die Sozialver

sicherung untcrsucht, wobei sich RoHs m;l 

gUlen Argumenlen dagegen wend(c, sich 
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vom Kapitaldeckungsverlahren all:zu große 
Voneile bei der Überwindung der Finanzie
rungsprobleme der Sozialversicherung zu er

hoffen (vgl. S.133 L). Schließlich werden die 
verschiedenen Regelungsmechanismen hin

sichllich der Äqulvalenzbeziehungen von 

Bciuag und Leistung dargeslellt (Beitr~gs
pllichlcn ohne Versicherunpschut:z. unglei
che Leisrungen bei gleichem Beill"3g, unglei

cher Beitrag bei gleichen Leistungen. unglei
che Leistungen bei gleichem BeilTagssatz und 
ungleicher Beiuagssatz bei gleichen LeislUn
gen). In einem zweiten Schritl umersucht 

Rolfs im drillen Teil die Vcrsicherungstechnik 
des Sozialversicherungsrechts. Dabei wird 

der Begri.indung, dem Ende und dem Inhalt 
des Ver5icherungsvcrhällnisse~ breiter Raum 
eingeräumt. Rol(s spricht sich beispielsweise 
- im Einklang mit der neuen Recillsprcchung 

- gegen die figur des mißglückten Arbeits-
versuchs ~us und kommt d;\zu, daß d;>.s gd

tende Recht keinen effektiven Schutz gegen 
mißbräuchliche Begri.indung von Beschähi
gungsverh'i.ltnissen zum Zwecke der Inan
spruchmhme von sozialver.;icherungsrcchrli
ehen Leistungen gibt (S. 3 I g). Sehr interessant 
sind die Ausführungen zu dem Unterpunkt 
~Wettbewerb und Regulierung - Zur Ver
gleichbarkeil von so;zi;>.ler und privater Ver

sicherung« (S. Z91-}04). Rolfs arbeilet in die
sem Zus~mm('nhang heraus. daß die §§ 1[0 f. 
SGB XI flir die soziale P(legeversicherung so 
weitreichende Normen über den Kontrahie

rungszwang, den Inhalt der Versicherungs
verträge und das Verbot der K.ündigung sta
tuieren, daß die Grenzen zwischen Priv3r
und Sozialversicherung kaum noch erkenn
br sind und dies ei 0 Beispiel dafür isr. daß die 
strukturellen Unterschiede zwischen Priv:>.t

und Sozialversicherung nicht so groß sind, 
d~ß eine Vergleichbarkeit der beiden Systeme 

generell ausgeschlossen ist (S. )01-303). 

Im viertcn Teil geht Rolfs auf die einzelnen 
Zweige der Sozialversicherung ein. Neben den 

die ein:zelnc!l Zweige verbindenden Gemein
s~mkeitcn. die im dritten Teil behandelt WUr
den, geht es ihm hier um versichcrungSlwei

gspe'L.ifische Teilprinzipien und Einzel! ragen. 
Dabei beschr~nkt er sich auf ausgewählte Ein

zelproblcme, die entweder in der Vergangen

heit besondere wissenschaftliche Beachtung 
gefunden haben oder die für den jeweiligen 

Zweig paradigm~tisch sind (S. 399). Die 
Spannweite der Aspekte. die Rolfs hier an

spricht, ist äußersr groß: Für die Krankenver

sicherung behandelt u beispielsweise den 

Kooflikt von Schulmedizin und Außenseiter
medizin (mil der These, daß das Leisrungs

recht Inder Krankcnvcrsichcru ng einen u m
fassenden Anspruch aui Behandlung und Ver

sorgung normien, der einschränkenden Aus
legungen uod untcrge~Clzlichen Nonnierun

gen bUffi zugänglich ist, vgl. S. 'Pl-4(4), für 
die Rentenversicherung greift er die Probleme 
des Versorgungslusglcichs und der Anrech
nung von Einkommen auf Versichenellrenten 
und Hinzuverdienstgrenzen heraus (mit inter

essanten rechtspolitischen Überlegungen zur 
Frage. ob man die Hinzuverdienstgrenzen auf 
Allersrenten nach Vollendung des G j. Lebens

j~hres erstrecken sollte, S.4S9-46t). Bei der 
Pflegeversicherung gibt Rolfs zu bedenken, 
ob diese insbesondere angesichts der Um
stände, daß Pflegebedürftigkeit ein erwerbs
untypisches Risiko ist und daß die Pllegever

sicherung eine Quasi-Volksvcrsieherung ge
scha{fen h;lf, noch .Sozialversicherung. ist 

(S. 478 [(,). 
Im fünften Teil gibt Rolfs einc Zusammenfas

sung und einen Ausblick. Er übt hier - unlCr 
Berücksichtigung, daß es als Ausnahmefall 
~uch SilUationen geben mag. dic kurzfristiges 
legislatives T:itigwcrden erfordern - Kritik an 
der .GesclZgcbung.shcktik« im Bereich des 

Sozialrechts. deren Nachteile (Unsicherhei

ten bei Beitragspflichtigen, Leistungsberech
t igten, Versicherungslr:igcrn und - so wird 

man wohl Rolfs wohl ergänzen müssen -
auch denen. die sich wissenschaftlich mit 
dem Sozialreeht beschäftigen) die Mißstände, 

die beseirigt werden sollen, nicht selten über
wiegen (S. 5.12). Rol(s mahnt ferner eine bes
sere Koordinierung von sozialer und privater 
Versicherung an (S. 148) - eine Ermahnung, 
die sich nicht zulet7.t angesichts dc~ derzeiti
gen unsäglichen Gerangels um dic private 
Altcr.;zusatzvorsorge als sehr bedeutsam 

und aktuell trweist - und gibt zu bedenken, 
daß sich die Sozialversicherung dari.iber J<lar 
werden muß. daß der europäische Binnen
markt und die Freizügigkeit der Arbeitneh
mer innerhalb der GCIl\einschafc lerritorialcn 

Beschränkungen der LeisrungsanspfÜehe ge
nerell entgegenSieht, so daß die Beschriin
kung des VersicherungsschUlzes auf inländi

sche Leistungsinanspruchnahme damit in 
weiten Teilen ihre Bedeutung verlieren wird 

(S. 149). 
Haben Rolfs und Hase (siehe die Bespre

chung in diesem Heft S. 240) - die litcl der 

bei den Untersuchungen könnten diese Ver
muruog nahelegen - mit ihren Arbeiten das 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2001-2-240
Generiert durch IP '3.138.134.168', am 01.05.2024, 16:43:11.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-2001-2-240


gleiche Thema doppelt behandelr? Jot und 
Nein: ZWlr har Rolfs ebcnso wic Hasc eine 

Arbeit vorgelegl, die den derzeitigen stams 
quo der deutschen Sozialversicherung unter

sucht., und auch Rolfs kommt iillnlich wie 

Hase zu der - wohl nicht zu bestreitenden -

(Ausgangs-)Bestandsaufnahme. daß der mo
derne Sozialstaat es sich zur Aufgabe gemacht 
hat, möglichst alle seine Bürger umfassend 
gegen die Grundrisiken des Lebens abzusi
chern (S.». Der Aufbau, die Argument.l.ti

onsführung, der Stil, die Schwerpunklselzung 
und die Ergbnisse sind aber so unterschied

lich, daß bcide Arbeiten als aliud anzuschcn 
sind. Rolfs' Hlupterkennrnisintcressc gchr 
nicht dahin, die Ausuferung der (Zwangs-)ln
stitutjon .Sozialversicherung. :\\If den verlas
sungsrcchtlichen Prüfstand zu stellen, son
dern die Versiehcrungstcchnik der Sozialver

sichcrung (insbesondere immer auch mit 
BI ick auf und in Abgrenzu ng zu der Priv3l
versicherung) hcrauszuarbei ten; die Arbeit 

hlt insofern einen stärker deskriptiven Cha
rakter. 
Die Arbeit von Rolfs wird mln als >'>großen 
Wurf« und Fixpunkt, wenn nicht gar als Su.n
dardwcrk der deutschen Sozialversicherungs
rechtsliteratur einstufen müssen: Das Arsenal 

der angesprochenen Probleme ist so reichhal

lig, die Untersuchung so umbssend angelegr, 
die Sprache und die Gcdankenfiihrung so klar 
und eingängig, das Wechselspiel :zwischen all
gemeinen Übul~gungen und deren Veran

schaulichung an konkreten Beispielen sO gut 
~bgest.immt, die Gedankenfülle im Hinblick 

:!Uf die E,'twicklung eigenstlndiger Lösungs

ansätze so reichhaltig, die Einbeziehung auch 
der so,ial- und rechtspolitischen Perspektive 

~n den geeignere!"! Stellen so gut dosierr und 
das Verständnis der Probleme fördernd, daß 

man von einem ~komple\len Werk- sprechen 
muß. Die Untersuchung verläßt - auf sehr 

positive Weise - die in Dissertations- und 
mehr noch Habililationsschriften bisweilen 
anzutreffende ~abgehobene. Argumenuti

onsstruktur, und beim Lesen hat m3n biswei
len das Gefühl, ein - auf höchstem Niveau 

angesiedeltes - Großlehrbuch zu den ~Ilge

meinen Lehren des deurschen SozialveTsichc

rungsreehts in den Händen 2:U halten; inso

fern könnte man meinen, Wanna!'(ats bis heute 
noch als Srandardwerk zu bezeichnendes 
-Lehrbuch zum Sozialversicherungsrecht, I. 

Band .. von t965 habe nach >5 Jahren eine 
ZweitauOage in Form einer kompletten Neu

bearbeitung erlebl. 

Es ist daher zu hoffen, daß d.l.S Werk über die 
für eine Habilirationsschrih üblichen Leser

kreise hinaus auch in weiten Teilen der Sozial

rcchtspraxis und allgemein bei sozialrechtlich 

Interessierten (auch Jurasrudenten) Beach

tung linden wird; diejenigen, die sich wissen

schaftlich mit Fragen zum deutschen Sozial

velOicherungsrecht beschäftigen, werden bei 

den meisten Fragestellungen ohnehin an der 
Schrift von Rolls nichl vorbeikommen. 

Timo Hebe/er 

Awid Wallrabcmtein, Das Ver[awmgsrecbL 
der SlaaISd.ngehi:irigkeil, Baden-Baden (No

mos) 1999, 26J S., DM 79,-

In Zeiten, in denen Globalisierung oder zu
mindestClls Europaisierung und der Rückzug 
des Nationalstaates allenthalben im Vord~r
grund stehen, mag die Beschäftigung mit na
tionalem Sta:ltsangehörigkeitsrecht anachro

nistisch wirk~n. Bei Lichte besehen ist dies 
jedoch nicht so,' vielmehr gilt ~ ger:ade umer 

sich so verändemden Bedingungen, die 
Grundlagen der Zugehörigkeitsregcln zu ei

nem Gemeinwesen zu reflektieren. Ein Bei
spiel für eine in diesem Sinne weiterführende 

Analyse der vcrlassungsrechtlichen Bedeu

rung des deutschen St'lats.lllgehörigkeits
rechts liegt nun mit der Arbeit von Wal/ra
bl'n5r~in vor. 

In einem ersten Teil arbeitet Wallraben5tein 
~unächst die rechtlichen Folgen von Staats

angehörigkeit für den einzelnen Menschen 
heraus. D~s macht zum einen die Probleme 
transparenter und beg~net möglichen Ein
wänden. die St3atsmgehörigkeit sei in den 
Zeiten von Unionsbürgerschafl und curopa.
rechtlicher Freizügigkeit zweitrangig, wenn 

nicht sogar irrelevant geworden.' J::ine um

fassende und rcalit~tsnahe Analyse von 
Staatsangehörigkeit darf nicht nu r die Er

werbsregeln in den Blick nehmen, sondern 
muß ihre Rechtsfolgen mil einschließen 
(S. t1-14). Die Rechtsfolgen sind zum ande

ren der Schlüssel lU der verfassungsreehrli

ehen Dimension der St~atsangehörigkeit. 

Dem Grundgesetz liegt nicht unmiltelbar 

eine Konzeption von Sca~tsangehörigkeit ~u
grunde. Die Ausgestaltung der Sla:llsangehö-

l Siehe ~Ilch P. Schude, Citi2.Ct\Ship In Foo~ul Sysrerru.,. 
AJCL '000. S. '9l . 

2 1n einen-, weilr:rt'n Konlnt siehe .lucb S. Lcgomsl'l)'. Wlty 
,ili«",h'),'. Jl v'- J. 1.1·1. l. '79 ('99<) u.,d S<nu,k 
(Fn. 1), S. "0. 

~47 
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rigkeitsregeln ist also gerade nicht von einer 

solchen Konzeption dNcrmjni~rt, sondern 

""ird einf:tchgesctzlich bestimmt. Die verfas

sungsrechrliche Bedeutung von Staatsange

hörigkeit crschließt sich daher au s den an 

sie anknüpfenden Rechtsfolgen und deren 

Rückwirkung auf die Legitimation des sta~!

lichen Gemeinwese",. 
Mit DctJilkcnntllis und Gespür für die prak

tische Relevanz wird so die Rechtsstellung 

von Ausländern in den Bereichen Aufenth~h 

und Erwerbstätigkeit, politische Teilnahme, 
so~iale Sicherheit, Bildung und Ausweisungs

schutz untersucht. Als wichligste Rechtsfol

gen, die an die Staatsangehörigkeit geknüpft 

sind, werden das Wahlrecht und die Gewäh

rung eines absoluten Ausweisungsschulzes l 

identifiziert. Zutreffend ist W"llrllbensleins 
Bcwerrung, daß die drohende Ausweisung 

auch für Un.ionsbürger trorz a))er rechdichen 

Einschränkungen immer noch möglich und 

auch pr.1kcisch relevant isl. Dies konnte an
läßlich der Ausweisung von italienischen 

Staatsbürgern aus Deutschland, bei der zu

dem diese [inschr~nkungen noch unterlaufen 

W1Jrden, wiederum beobachtet werden.' 
lVallraln?71steirll Sinn für die notwendige Be

schränkung zeigt sich ~n der Erollcrung der 

europarechtlichen Gleichstellung VOn Uni

onsbürgem (S. 42-45). Die wesentlichen Mo
difikalionen werden angesprochen, und trotz 

aller Kurze geht der kritische Blick nicht ver-

10ren .1 

Im zweilen K:tpilel entwickelt W"lJ"aben
Sleln die theoretisch.en Grundbgen für die 

Beurteilung der verfassungsrecllllicheo Be

deutung von Sla.1eSo,ngehörigkeit. Kernpro

blem ist dabei der Umgang mie dem Legitima

lionsdcfizll., das sich aus dem Ausein~nder

fallen VOn territorialer Ausübung sta~rlich",r 

Hoheitsgewalt und personaler Zugehörigkeit 

zu diesem Staat ergibt. W,,!lYab~>lSlein zeich

net hier die beidclI großen Debatten in diesem 

Bereich noch einmal gründlich nach, nämlich 

die Frage der GrundrcchLSgew~hrung für 

Nicht-Sla31sangchörige und den Ausschluß 

derselben von der demokr3cischen Pani2ip3-

tion (S. 51). 

Obwohl die Diskussion der Grundrechtsge

währung für Nicht-Sraatslngehörige schon 

eine Gcner~tion alt ist und die dogmatische 

1 Dit's Gi ft im wC$corlicl1cn 1UC~ OJen deI'" kuo.lichcn Än· 
dmmg du An. ,6 Ab,., GG. d<r Icdi!Jich <in, A",lief,· 
nmg Ln be~limmt(n Fjllen C'rmöglichl. 

.4 k'ro>-cmincilung da Kommission vom I L ,.1:0001 IP/ool 

7~7· 

~ Siehe rliC' Di$.ku $.S Ion dC'f S"ru{ung ;1U( DC'utsdlc:n-Grund
rechte durch Unionsbürger, S, ... J. 

Lösung über An. 2 Abs. I GG in Ausbildung 

und Praxis festgefahren iSI, liegt der Ertrag 

ihrer grund rechmheorceischen Aufarbeil1lng 

darin, daß sie den Blick auf cine wesemliche 

Funkeion von St3als~ngehörigkeit lenkt, 

nämlich d ie vollständige Gewährleistung 

des Gnlndrechtsschutzes . 
Als bestimmendes Element der Diskussion 

identifiz.ien und kritisiere Wa/lraben,tein 

die Unterscheidung von positivicnen Men

schenrechten und darüber hinltlSgehenden 

St3alsangehörigkeiesrecheen, deren Gew:ilu-

leistung nicht menschenrechdich bedingt 

sei. Dieser Differenzierong wird :als 3nalYli

sche Alternative eine KOllzeption gegenüber

gestelle, bei der alle Grund rechte aUS der 

Menschenrechtsidee. abgeleitel werden, die 

lllcrdings durch die Staalsangehörigkeit me

diatisiert werden (S. 5)/54). Auf dieser Folie 
bildet Wlallrabenstein die Diskussion ab. Ge
legentliche Unschärfcn bei der Einordnung -

z. B. bci der Analyse von Dürig und Bachof, 

die einerseits alle Grundrechte als Positivie

rung der Menschenrec:lte sehen, aber trotZ

dem der erstcn Altem~(ive zugewiesen wer

den (S. 60 L) - sind damit zu erklären, d~ß 

nlche weiter z.wischen J~dcnnann- und Deut

schen-Grundrechten einerseits sowie Men

schenrcclllcrt und staatlich verliehenen Rech

ten lndererseits unterschieden Wird. 

WilI/Taberate;" kritisien insbesondere die 

These, jedes Grundrechc cnth"lce einen Mert
schenrechtskern, der auch Ausbndern im Be

reich d~r Deulschen-Gnmdrechtc zustehe. 

Dieie sieht sie zum einen durch die Rechts

wirklichkeit widerlegt, da bei der Bedürf

nisprüfullg für die erstmllige Eneilung einer 

A rbeilsgcnehmigung menschenrechtliche 

Aspekte keine Rolle spielen. Der mögliche 
Einwand, daß diese Praxis verfassungswidrig 

sein könnte, wird mit der Bemerkung verwor

fen, dieser Schluß sei noch nicht gezogen wor

den (S. 75). Weiterhin sicht Wallrabensuin in 

der Au,w~isung den vollsdndigcn Entzug 

der Grundrechce und ihres Menschenrechts

kerns (S. 76, zurückhaltender bei S. 172 , ! 74)' 
Eine so zugespitztc Perspektive verengt je

doch eTWaS den Blick auf die Gewiihrleistung 

von Menschenrecheen in dem aktuellen Auf

enthaltsst~at. Schließlich muß auch jede Aus

weisungscmscheidung oder Abschicbung die 

Frage der Menschenrechte berücksichtigen. 

Insofern wi rd die Erkcn nt nis, daß effekeiver 

Grundrechtsschulz ohne St.laren, die sie 
schützen, lecrläuft,6 mit der Fokussierung 
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auf die Mediatisienmgsfunktion der Staatsan

gehörigkeit CtW3S überbctont . 
Auch WCnn man Wf1l1rabemteim grund

rechtst "core!ischen Ausführungen nicht in 
jedem Detail folgt. uberaugt der Kern ihrer 

Argumentation. Dieser licgt in der Erkennt
nis, daß grundrechtsdogm~ti5che Konstruk
tionen das beschriebene Legitima!ionsdcfi'Zit 
nicht auflösen können, sondern die Frage des 

Z\Jgangs 2Um Grundrcchtssystem lediglich 
abmildern. 

Zur Reduzierung des aufgrund st~ndiger 

Migrationsbewegungen nie vollständig ver
meidbaren Leg,ilimationsdefizits zeigt Wall
rabensrein zwei Alternariven auf. Zum einen 
kann die rechtliche Ungleichbehandlung im 
G rundrechtSbcreich weitgehend reduziert 
werden . Zum and{'rcn kann aber dureh nied

rigere Einbürgerungsschw"lIen sowie dun:h 
die Einführung eines ius soli auch eine zeit
liche Beschr~nkung des Legitimationsdefizits 
erreicht werden. 
Gcwichtiger fu r die verf HSlJ ngsrechtlichc Bc

deutung von Staatsangehörig;"eit ist die De
b2ne um demokratische Partizipation von 

Ausl:indern . 
Zunächst unterz.ieht WtZllraben51ein die 
grundlegenden Uneile des Bundesverfas
sungsgericJm zum kommun~lcn Ausländer
wahlrecht} einer eingehenden Analysc. Sie 

kritisiert insbesondere drei unbegründele Set-
7.ungen, nämlich den Sla~lszentrismus d~r 

Demokratie, die Überhöhung der St:1.1tsange
hörigkeit und das Verbot der Ausländerbecci
ligung (5. 1 tl-tlt). D:lnn beleuchtet sie das 
im Himergrund dieser Setzungen aulschei

ncnde nationalstaadiche Demokralievcr
standn;s. 

Im Anschluß an Bryde und Weiler arbeitet 
WtZllrabcnsuin die Inadäquanz eines aUS

schließlich natjon~lstalrJ;chen Demokrat;e

versundniss~s h~raus . Die Herausforderun

gen der Europäisierung und innerstaatlicher 
Pluralisierung müssen auch von der Demo
kraliet heorie konzeptiond I verarbeitet wer

den. Diese Erweilerung des Blickwinkels 
dient als Grundlage für die Vorstcllung ~Itcr

nativer Demokrat;emodelle, die das Indivi
duum als Ausg~ngspunkt wieder in den Vor
dergrund rücken und die VerbinJung von 
Nationablaat und Demokratie als histori
sche, aber nicht l:wingende Verknüpfung be

greifen (S. t38-(43) ' ÜbetLeugend weist 

deu=he~ V<rf=un!;Sr<ch"pr",h"n~. JZ '?,S. S. '''9-
"H· 

7 BVe.-fGE ~ J. J7 und 60. 

\Y,!allraben5tein dar~uf hin, daß Demokr2tic 

steLS Partizipation in geschlossenen Systemen 
bedeutc!. Dic Bcstimmung derjcnigen. die 
zum .demos« gehören, liegt damit außerhalb 

des Demok ratiepn Tl>.i ps und findel unter dem 

Grundgesetz seinen Ausgangspunkt in An. t 

GG. Historisch gesehen untubgsie durch~us 

dem W~ndcJ (5. 144 L): Frauenwahlre<:hl, 
Wlhlrecht der nicht weißen Bevölkerung 

der USA oder auch die Unabhängigkeit des 
Wahlrechts von Einkommens~erhältnisscn 

sind nu r einige Beispiele" 
Nachdem Wallrabemtein dargelegt haI, daß 
dls Grundgesetz offen ist für alternative De
mokraticmodellc neben einem n3t;on.lst"-31-
lichen Vemändnis (5. t 59), werden die Folge
rungen für die Stlatsangehörigkeil eb ... nf~lIs 
unlcr altcrn~tivcn Prämissen untersucht. 
Das nationalstaatliche Modell kann das Legi

timationsdefizit beim Auscinanderfallcn von 
person~ler und territorialer Herrschaftsbe
ziehung nur durch verändene Staatsangehö
rigkei tsregdn reduzieren. Ei n menschen

rechtliches Modell könnte hingegen auch 
das Wahlrecht 311 tcrricorialc Voraussetzun

gcn knüpfen und damil einer allgemeinen 
Tendenz folgen (5. t60-16)) . Anzufügen 
w~re, daß diesc Erkenntnis interessante Im
plik;\lionen für die Ausges12ltung demokra
lischer Partizipation auf europäischer Ebene 
hat. Da Demokratie in der Europiischen 

Union gerade jenseits des Nationalstaates er
folgt, spräche dies eventuell für eine Verlei
hung des Wahlrechts auch an diejel1igen 
DrittSt.JtsangehÖrigen, die ihren Wohnsitz 
in der Europäischen Union haben. 
Unterschiede zeigen sich auch bei der Auf

stellung von Homogeni!älsanforderung~n. In 
der Tendenz wi.rd im nationalst33thchen Mo
dell die StJ.lts3ngehörigkeil nach erfolgter Er

füllung der Homogcniü!sbedingungen ver
liehen. Für eine alternative Demokratiekon

zeption 1St der Staatsangehöngkeitsenverb 
hingegen nur ein Element eines umfassende
ren (ntegrationskonzepLS. Er ist also eher 

Ausdruck einer positiven Inregral ionspro
gnose (5. t68 L). Eindrücklich zeigt W,,/lra
benstein auch, daß das nauonalstaatliche Mo
dell mit einer Spannung zwischen zwei Prin

zipien umgehen muß. Einerseits kann das Lc
gitimationsdefizil nur durch Einbürgerung 

reduziert werdc", andererseits sollen die Ho
mogenitäLSvorsteliungen gewahrt bleiben 

(5. '71 L). 

~ $;che h;e"o .~ch It J. S.<;nfeld. P<op<ny ,nd Sull ... g<;n 
,he Early Ame,k. n Republ ;c. ~, ,,,olorJ L R.)J' (' 9S9). 
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250 Das dritle K~pi(e1 diene dann der Kristallisa

tion der Prinzipien des Sraatsangehörigkeits
redus vor dem entwickehen verfassungs

rechtlichen Hintergrund. Wallrabemrein 
idcntifizicn drei Bereiche. in denen sich 
grundsätzliche Unterschiede zwischen einer 
nationalstaadichen Konzeption und einer 
menschenrecht lieh-individualistischen Kon
zeption manifestieren. Dies sind die Zuerken

nung von St:t.atsangehörigkeit bei der Geburt, 
die Grenze für das Vorliegen eines Einbürge
rungsanspruchs sowie die Bestimmung von 
Anforderungen für die Einbürgerung. 
Auf dieser Folie ~nalysien WallrabmJuin so-
1V0hi die zum Abschluß der Arbeit geltenden 
Regeln? über die Zuerkennung von Staatsan

gehöngkeit bei der Gebun und den Erwerb 
durch Einbürgerung als auch die Rcforment

würfe sei t den ) 980er J 3hren auf die hi nler 
ihnen lufscheinende Konzeption von Staats
:angehörigkeir. 
Wallrabenllein gelingt es, die Gemengelage 
verschiedener Konzeptionen und Konstdl~
tionen zu strukruneren. Ein Prinz;p ist die 
erfolgreiche Tnregration, die allerdings immer 

starku von einer p·ositiven Integrationser
W1(tung abgelöst wird. Erhellend ist der Hi n
weis, daß dies bei der Zuerkennung von 
Staatsangehörigkeit bei der Geburt sowohl 

bei ius sanguinis als auch bei ius soli zugrunde 
gelegt wird. Insofern bestch! also kein prin

zipieller Gegens~lz, sondern lediglich eine 
unterschiedliche Gewichtung der Integral i

onsfaklOren (S. 186 L). Zweitcs und für W"I1-
rabenslcin wesentliches Pri nzi p ist die Ver
meidung von Suarcnlosigkeir und die Her
stellung von Gleichheit und Rcehtssieher
heil . 

Im Rahmen der rechtspolitischen BClrach

lung zweier Konflikte, die dann auch die 
Rcfonndiskussion bestimmt haben, werden 
die herausgearbeitete n Argu menta(ionsl i nien 
noch einmal deutlich. 

Der erste Streitpunkt betrifft die Aufnahme 
von ius soli-Prinzipien in das Staatsilßgchö
rigkeitsrechl . Zunächst siellr Wdllrabenslcin 
klar, daß Versuche, dieses verb~sungs recht
lieh zu verhindern, ohne tragl~hige Grund

l:age sind . Dagegen kann dJS Ausein~nderhl
len von Wohnbevölkerung und Staatsangehö
rigen durch die Einbringung von ius soli-Ele

menten reduziert werden, so daß rechtspoli

lisch viel für eine solche Regelung spricht. 

9 I rn J;tI~lJU t999- Da:s je1xl. st'lrt'r\dc SU41t3J1t(hörigk~i lS . 
fuhr 'Q."urde t-r.u im Ml..i I?~' vc~b",hiC'<'!('( und H:l1 .:Irn 
1.1.1000 in Kuh_ 

Schärfer wird die Diskussion um dic Hin

nahme von Mehrstaatigkeit gefühn. Als 
Hauptargumelll der Gegner einer verstärklcn 

Hinnahme von Mchrslaarigkeit identifiziert 

Wallrabenstein eine Reihe postuliener Lo)"l
litatskonflikte. Treffend weist sie darauf hin, 
daß in der Debalte o[t außer acht gelassen 
wird, daß schon nach der alten Rechtslage 
in einer beträchtlichen Anzahl von Fällen 

Mehrstaatigkeit hingenommen wurde. Dra
matisierende Stellungnahmen sind daher 
fehl am Plalz. WIchtig ist auch der Hinweis 
Wallrabensteim, daß viele rechtliche Kon
fliklkonstellationcn für Migranten unabhän

gig von Mehrstaatigkeit bestehen und für die 
bisherigen Fälle von Mehrstaatigkcil auch 
schon rechtliche Lösungen notwendig waren 
und gefunden ,,·urden. In der Zuspi12.ung der 
un rerstellten Loy~li t~tskonflikte sicht W411-
rabenstein einen .s~kralcn Zug des national

staatlichen Modells" (S. 217). 

Den Kern der Sache trifft Wallrt1bensteins 

Hinweis, daß doppehe Zugehörigkeiten so
ziologisch gesehen Realitär sind, und zwar 
un:abhängig d:tvon, ob die ursprüngliche 

$c3Jlsangehörigkeil aufgegeben wird oder 
nicht. Von einem menschenrechdich gepr~g
lcn AnsalZ aus plädien Wallrllbcnstein daher 
für konstruktive Lösungen, um die bekannten 

Problemkonsrdlalionen in den GriH zu be
kommen. Dabei nimmt sie Bezug auf Modelle 
einer je nach Wohnsilz aktiven bzw. bruhen
den~ Slaa(sangehörigkeir. Dies wäre sicher

lich eine umf~scnde und Klarheit schaffende 
Lösung. 

In eincm Nachtrag slellt Wil/lyabemtei" die 
:Im I.Januar 2000 in Kraft gelretene Reform 
des Slaatsangehörigkei tsrechts vor und unter
zieht diese einer e~ten verf.ssungsrcchtli
ehen Bewenung. Besonders umstritten ist in 

dieser Hinsiehl zunächst das sogenannte Op
tionsmodcll (5. Uo-l~ S), das als Kompro
mißlösung den verändencn Mehrheitsvcr
hällnissen im Bundesral Rechnung trug. 

Ordnclc m:tn das Optionsmodell in eine ku 1-
turnationale Konzeption von Staatsangehö
rigkeit ein, stellr es sich als ei ne nachgehohe 

Einbürgerungsentscheidung bei Erreichen 
der Volljährigkeit dar. Mit überzeugenden Ar
gumenten hält Wlll!YllbenHem eine solche 

Zielsetzung für nicht mit Are. 3 Abs' 3 GG 
vereinbnr.'o Sie schl~gr daher vor, die Opti
onspflichr :lls Mine! zur Vermeidung von 

MehTStaJligkeit zu verslehen. Dies enespricht 

auch besser den menschenrechtlichen Übcr-
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Icgu ngen, die die Zuerkennung der Sr>ats.n

gehörigkeit bei Geburt iure soli ken nzeich

net. 

Beachtung verdient vor allem die Diskussion 

der Differcnz.ierung zwischen Mehrsta~tern 

aufgrund des ius soli-Prinzips und solchen 

aufgrund des ius sanguinis-Prinzips, die kei

ner 0plionspOicht unterliegen, unter dem 

Gesichtspunkt von An. 3 Abs. 3 GG. Man 
könnte dies ebenfalls wegen einer unzulässi

gen Anknüpfung an die Herkunft der Eltern 
für verfassungswidrig halten." Die diffnen

ziene Lösung Wtll}YlIbtmuins stellt auf die 

von An. 6 GG geschützte familiäre Verbun

denheit zu einem deutschen Sta~tsangehöri
gcn ab. Sje macht zudem deutlich, daß eine 

verfassungskonforme Auslegung der Opti
onspf1ieht in § 29 StAG auch F;ille von dieser 

ausnehmen muß, bei der die familiären Bin

dungen an einen deULschen Staatsangehörigen 
erst nach der Gcbun enmanden sind (2 . B. 

durch spiirere Einbürgerung eines Elternteils 
sowie durch Eheganen oder KinderdeuLScher 

Staatsangehörigkeit). 

I J So ß. MilIfl(nCzukJ D~ T~j!ari.ll i ~alSprinl.ip, die- Mc:hr. 
~u:lljgkcil und dC'T Glcichhc:irsutz. KrilV leoo, S, 19 •. 
,'SI. 

Auch bei der Ncufassung der Einbürgerungs

laIbeslände weist Wallrtlbemtei>l den Kom

prornißch3Iakler da Teilrcform nach 

(S. us H.). So wurde die Frage nach dem Ein

wanderungscharakrer der Bllndesr~publik 

ausgeblendet, und es finden sich kulmrn31io

nale Elemente neben individuell-menschen

reehrlichen. Vor diesem Himergrund ist es 

nichl ersraunlich, daß die Einw:mdcrungsde

balle im politischen Raum immer noch ge

fuhrt wird. 

Ein Feder~lrich des Gesetzgebers kann 

sprichwörtlich ganze Bibliotheken veralten 

lassen. Jedoch wird nach einer Reform auch 

dcud ich, ob das theoretische Genisl einer 

Konzeption tragf~ hig isl. Die Analyse der 
G~elzesändcrungcn zeigl, daß W .. llraben
Heim Blick ~uf das Vcrfassungsrechl der 

Staalsangehärigkeil :tuch unter den verander

tcn Bedingungen und für ansrehende Reform

diskussionen erkenntnisfördernd ist. 

Felix Amdt 

2)/ 
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